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£iet mBdjten roir unä erlauben Heijufügen, bag

on bem SBobenfee, SBierroalbftätterfee, bem SReuenbur«
gerfee unb bem Seman fidj geroig oiele Seute befin«
ben, roeldje mit ber ©djifffaHrt oertraut, bte SBor«

fenntnig befifeen, bie fie jum Sßontonnier befonberä
geeignet erfdjeinen laffen.

SBenn ber S3unb einjelne SEruppenförper unb
S3ranä)en felbft refrutirt, fo Hat biefeä jwar ben
SRaäjtHeil, bag' bie SRefrutirungä« unb Äontrott»
beHörben oermeHrt werben, ©odj wenn man biefe
biuifioyäroeife organifirt, fo lägt fiaj SRefrutirung
unb Äontrotte ber bejeidjneten Äorpä unb SBrandjen
mit ben gunftionen ber in Slrt. 14 uorgefeHenen
SeHörbe Bereinigen.

©ie 12 ©uibentompagnien oHne innern SBerbanb
fdjeinen nidjt jwecfmägig ©oldje einjelne Äom«
pagnien mtberfpredjen ben ©runbfäfcen ber »Orga»
nifation ber SBaffe.* SRan fott in einer Slrmee

gar feine einjelnen Äompagnien finben.*) ©ie 12
©utbenfompagnien fottten ein @uiben»SRegtment
bilben. ©ie HöHeren Offijiere berfelben, roenigftenä
1 Oberftlieut. unb 1 SRajor, fönnten in ber Äriegä«
organifation bem 9lrmee«$auptquartier jugetHeilt
roerben, roo fidj für fie fdjon irgenb eine paffenbe
SBerroenbung ftnben rourbe.

©a man ben ©tanb ber ©uibentompagnien ertjötjt
Hat, fo Hätte eine SRebujirung ber Äompagnienjatjl
nidjt unmöglid) gefdjienen. ©urdj bie SRefrutirung
ber ©uiben roerben ber übrigen Äaoalterte feHr
Biete gute (Slemente entjogen.

Slrt. 31—35. ©ie SBertHeitung ber SlnjaHl ber
SBataittone auf bie Äantone fdjeint nidjt immer im
gletdjen SBerHältnig ber SBeoölferungäjaHl 'ftatt«
gefunben ju Haben. SCHerbingä madjt eä ein Un«
terfdjieb, roo bie Äantone ©pejialroaffen ju ftellen
Haben. SmiuerHin ergibt fiaj eine ©ifferenj. einige
Äantone bürften SRüHe Haben, bie ujnen jugetHeilten
SEruppen aufjubringen, roenigftenä itt ben erften
20 ober 25 SaHren, nämlidj biä ju ber gt'ü, roo
bie Segnungen ber greigebung ber (SHe itjre grüdjte
getragen, unb bie attenfattä nodj in ber Slrmee
befteHenben Süden reidjlidj auägefüttt Haben roerben.

©ie Äantone, roelaje fidj ju fetjr belaftet glauben,
roerben fidj übrigenä, baran ift nidjt ju jroeifelu
fdjon weHren. Sluä biefem ©runbe braudjen wir
unä mit biefer 'SlngelegenHeit nidjt eingeHenb ju
befdjäftigen.

©ag bie ^albbataittone unb (Sinjelnfompagnien
oerfajwunben, ift ju begrügen. SBo bie SBerHält«

niffe eä bebingen, bag Äantone einjelne Äom«
pagnien jum SunbeäHeer ftellen, ftnb biefe jroecf«

mögig in SBataittone jufammengeftettt. SBäre biefeä
Häufiger gefdjeHen, fo rourben einjelne Äantone
nidjt fo feHr belaftet worben fein. SBenn ber

SBunbeäratH ben SBataittonäftab ernennt, Haben foldje
fombinirte SBataittone feinen SRaäjtHeil. ©en SBeweiä

finbet man bei ben ©djüfcen.
SBenn ber (Sntrourf eä für gut finbet (roie rotr

fpäter feHen roerben) ben JRegimentäuerbanb ein«

*) SBctgl. Sftt. 23, ©. 182, b. 3. bei ©djwcia. SWilltät»

Seltung.

jufüHren, fo roaren ftatt SBataittone Regimenter

cfnfjufüHren geroefen. ©ag bie Regimenter (ätjulitt)
roie bie SBataittone) Hätten auä SEruppenabtHeilungen

rjerfdjiebener Äantone fombintrt werben' fönnen, ift
felbftoerftänbliaj.

Sn allen ©taaten, wo ber SRegimentäoerbanb

eingeführt ift, finbet bie unoeränberliaje (SintHeilung

nadj Regimentern ftatt.
SRit bem Sffiort SRegiment gleidjen SBegriff uttb

gleidje ©inridjtung wie in anbern Slrmeen ju oer«

binben, Hätte notHroenbig gefdjienen.

Uebrigenä wäre ber wirflid) ftreng burdjgefüHrte

SRegimentäoerbanb feHr geeignet bie ©entralifation
beä SRititärroefenä ju förbem.

SRit ber SRebuftion ber ©djüfeenbataillone auf 8

finb wir einoerftanben. SBitt man wirflidj nur
gute, braudjbare Elemente ju ber ©djtlfcenmaffe

neHmen, fo barf man bie SlnjaHl ber SBataittone

nidjt ju feHr oermeHren. SBaä bie ©djüfcen an

3atjl oerlieren, werben fie an ©eHatt ber SEruppen

gewinnen.
©ie Äaoallerie foü Bematje oerboppelt werben.

(Sä bürfte biefeä bem S3unb eine um fo bebeuten«

bere Saft auferlegen, alä er eä übernimmt bie

SBferbe unb Stuärüftung ^in^uftetten. ©leidjrooHl

lägt fidj nidjt läugnen, bag eä feHr notHroenbig ift
unfere Äaoaüerie ju uermeHren.

Slrt. 33. SRadj biefem fotten bie ©ragoner ber

SanbroeHr nur im Äriegäfatt beritten gemadjt roerben.

SBomit, bürfte^ein fdjroer ju löfenbeä ißroblem fein,

©amit, bag über bie SRannfdjaft ber Sanbweljr«

Äaoallerie in anberer SBeife folle oerfügt roerben

bürfen, mug man fid) einoerftanben erflären, Hätte

aber tuotjl feiner gefeijlidjen SBeftimmung beburft.

(gottfefcung fotgt.)

Organe für fdjaffung, SSertoaUung unb

Seitunij be8 geereg.

(gottfefcung.)

SBei ber grogen SRenge ©efdjäfte, bie bem SRili«

tär«©epartement überbunben finb, ift iebenfattä eine

^Heilung berfelben notHroenbig.
SBei genauerer SBetradjtting roirb man feHen, bag

felbft bei SlnnaHme eineä fog. ÄriegäratHeä bem

©Hef beä SRilitär»©epartementä nodj oiele SRittel

übrig bleiben, feine Slnfidjten (roenn biefe mit benen

beä grögern SEHeilä beä ÄriegäratHeä, im SBiber«

fprudj fein fottten) bei bem ÄriegäHerrn burdjju«

feijen.

Smmer aber roäre ©elegenHeit ju genauer SBrüfung

unb SBeteudjtung fämmttidjer tnititärifdtjer gragen
geboten.

SBie roenig entfpredjenb bie jefeige (Sinridjtung ift,
lägt fidj leidjt bartHun; eä würbe unä ju roeit für)=

ren, alle einjelnen SBerridjtungen, bie in bem Slu«

genblicf bem SBunbeäratH unb SRilitär«©epartement

übertragen finb, einjeln ju befpredjen.
SBir begnügen unä bie SBaHlcn unb (Srnennun«

gen unb baä (Srlaffen ber [Reglemente furj ju He«

rüHren.
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Hier möchten wir uns erlauben beizufügen, daß

an dem Bodensee, Vierwaldstättersee, dem Neuenbur-
gersee und dem Leman sich gewiß viele Leute befinden,

welche mit der Schifffahrt vertraut, die
Vorkenntniß besitzen, die sie zum Pontonnier besonders
geeignet erscheinen lassen.

Wenn der Bund einzelne Truppenkörper und
Branchen selbst rekrutirt. so hat dieses zwar den
Nachtheil, daß die Rekrutirnngs- und Kontrollbehörden

vermehrt werden. Doch wenn man diese
divisiousweise organisirt, so läßt sich Nekrutirung
und Kontrolle der bezeichneten Korps und Branchen
mit den Funktionen der in Art. 14 vorgesehenen
Behörde vereinigen.

Die 12 Guidenkompagnien ohne innern Verband
scheinen nicht zweckmäßig Solche einzelne Kom» i
pagnien widersprechen den Grundsätzen der «Orga- '
nisation der Waffe.- Man soll in einer Armee
gar keine einzelnen Kompagnien finden.*) Die 12
Guidenkompagnien sollten ein Gniden-Regiment
bilden. Die höheren Ofsiziere derselben, wenigstens
10berstlieut. und 1 Major, könnten in der
Kriegsorganisation dem Armee-Hauptquartier zugetheilt
werden, wo sich für sie schon irgend eine passende

Verwendung finden würde.
Da man den Stand der Guidenkompagnien erhöht

hat, so hätte eine Reduzirung der Kompagnienzahl
nicht unmöglich geschienen. Durch die Rekrutirung
der Guiden werden der übrigen Kavallerie sehr
viele gute Elemente entzogen.

Art. 31—35. Die Vertheilung der Anzahl der

Bataillone auf die Kantone scheint nicht immer im
gleichen Verhältniß der Bevölkerungszahl
'stattgefunden zu haben. Allerdings macht es ein
Unterschied, wo die Kantone Spezialwaffen zu stellen
haben. Immerhin ergibt sich eine Differenz. Einige
Kantone dürften Mühe haben, die ihnen zugetheilten
Truppeu aufzubringen, wenigstens in den ersten
20 oder 25 Jahren, nämlich bis zu der Zeit, wo
die Segnungen der Freigebung der Ehe ihre Früchte
getragen, und die allenfalls noch in der Armee-
bestehenden Lücken reichlich ausgefüllt haben werden.

Die Kantone, welche sich zu sehr belastet glauben,
werden sich übrigens, daran ist nicht zu zweifeln
schon wehren. Aus diesem Grunde brauchen wir
uns mit dieser Angelegenheit nicht eingehend zu
beschäftigen.

Daß die Halbbataillone und Einzelnkompagnien
verschwunden, ist zu begrüßen. Wo die Verhältnisse

es bedingen, daß Kantone einzelne
Kompagnien zum Bundesheer stellen, sind diese
zweckmäßig in Bataillone zusammengestellt. Wäre dieses

häufiger geschehen, so würden einzelne Kantone
nicht so sehr belastet worden sein. Wenn der

Bundesrath den Bataillonsstab ernennt, haben solche

kombinirte Bataillone keinen Nachtheil. Den Beweis
findet man bei den Schützen.

Wenn der Entwurf es für gut findet (wie wir
später sehen werden) den Regimentsverband ein-

*) Berg!, Nr. 23, S. 182, d. I. der Schweiz. Militär-
Zeitung.

zuführen, so wären statt Bataillone Regimenter

Aufzuführen gewesen. Daß die Regimenter (ähnlich

wie die Bataillone) hätten aus Truppenabtheilungen
verschiedener Kantone kombinirt werden können, ist

selbstverständlich.

Jn allen Staaten, wo der Negimentsverband

eingeführt ist, findet die unveränderliche Eintheilung
nach Regimentern statt.

Mit dem Wort Regiment gleichen Begriff und

gleiche Einrichtung wie in andern Armeen zu

verbinden, hätte nothwendig geschienen.

Uebrigens wäre der wirklich streng durchgeführte

Regimentsverband sehr geeignet die Centralisation

des Militärwesens zu fördern.

Mit der Reduktion der Schützenbataillone auf 8

sind wir einverstanden. Will man wirklich nur
gute, brauchbare Elemente zu der Schntzenwaffe

nehmen, so darf man die Anzahl der Bataillone

nicht zu sehr vermehren. Was die Schützen an

Zahl verlieren, werden ste an Gehalt der Truppen

gewinnen.
Die Kavallerie soll beinahe verdoppelt werden.

Es dürfte dieses dem Bund eine um so bedeutendere

Last auferlegen, als er es übernimmt die

Pferde nnd Ansrüstung hinzustellen. Gleichwohl

läßt stch nicht läugnen, daß es sehr nothwendig ist

unsere Kavallerie zu vermehren.

Art. 33. Nach diesem sollen die Dragoner der

Landwehr nur im Kriegsfall beritten gemacht werden.

Womit, dürfte'ein schwer zu lösendes Problem sein.

Damit, daß über die Mannschaft der Landwehr-

Kavallerie in anderer Weise solle verfügt werden

dürfen, muß man sich einverstanden erklären, hätte

aber wohl keiner gesetzlichen Bestimmung bedurst.

(Fortsetzung folgt.)

Organe für Schaffung, Verwaltung und

Leitung des Heeres.

(Fortsetzung.)

Bei der großen Menge Geschäfte, die dem

Militär-Departement überbunden sind, ist jedenfalls eine

Theilung derselben nothwendig.
Bei genauerer Betrachtung wird man sehen, daß

selbst bei Annahme eines sog. Kriegsrathes dem

Ches des Militär-Departements noch viele Mittel
übrig bleiben, seine Ansichten (wenn diese mit denen

des größern Theils des Kriegsrathes, im Widerspruch

sein sollten) bei dem Kriegsherrn durchzusetzen.

Immer aber märe Gelegenheit zu genauer Prüfung
und Beleuchtung sämmtlicher militärischer Fragen

geboten.
Wie wenig entsprechend die jetzige Einrichtung ist,

läßt sich leicht davthun; es würde uns zu weit

führen, alle einzelnen Verrichtungen, die in dem

Augenblick dem Bundesrath und Militär-Departement
übertragen stnd, einzeln zu besprechen.

Wir begnügen uns die Wahlen und Ernennungen

und das Erlassen der Reglemente kurz zu
berühren.
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SBaS baä SffiaHtredjt anbelangt, fo lägt fidj bte«

feä bem SBunbeäratH, ba er friegäHerrlidje gunftio«
nen auäübt, nidjt beftreiten. ©agegen fottte baä

SBorfdjIagäredjt, wie in anbern ©taaten, oom Äriegä«
minifter, ber bem SSRonardjen auf ©runb ber Oua«

lififationäliften unb SBeridjte feine SBorfdjläge maajt,
oon einer anbern SBeHörbe auägeHen,

SRan fottte baä SRedjt, »orjufdjlagen, ben SErup»

penfommanbanten unb SBaffencHefä überlaffen. Sm-'
merHin bürfte eä jroecfmägig fein, bie eingereichten

SBorfdjläge burd) eine auä meHreren SRitgliebern
befteHenbe Äommiffion (wie roir fie beantragt Ha«

ben) begutaajtcn ju laffen.
©rforbert niajt ber S3ortHeil beä £>eereä unb bie

SBittigfeit gegen ben ©injelnen itt SBejieHung auf
SBaHl unb SBeförberungen genau uorjugeHen.

SBie foll baä §eer gute SlnfüHrer erHalten unb
roie fott ber ©ifer angeregt roerben, roenn niajt bie

militärifdjen ©igenfdjaften, bie erroorbenen Äennt«
niffe unb anfälligen SBerbienfte für SBeoorjugungen
maggebenb finb, fonbern Saune, SBittfüHr, SReben«

rücfficHten ober Befall entfdjeibet.
SBie fott ein SIRann, ber bie ©igenfdjaften unb

Slnforberungen ber ©rabe unb bie Snbioibuen oiel«

leidjt gar niajt fennt, gute SBorfdjläge madjen unb
geeignete SBafjlen treffen fönnen?

S3iäHer ift in beu Äantonen unb im SBunb in SBe«

jieHung auf SBaHIen uttb SBeförberungen oiel, feHr
oiel gefünbigt roorben unb biefeä Hat uon ietjer un«
ferem SffieHrroefen jum grogen ©djaben gereidjt.

SäHrlid) abjufaffenbe Oualififationätiften fottten
fünftig bie ©runblage aüer ©rnennungen bilben
unb fo fottte man beftrebt fein, ben ©ifer ju er«
roerfen unb bem #eer gute SlnfüHrer ju geben.

©ä roäre biefeä geroig oHne allen SBergleidj beffer
alä roie nadj Slrt. 29 beftimmt roar, ben Äantonen baä
SRedjt einjuräumen, SBorfdjläge für atte ©rabe beä

©tabeä einjureidjen. ©affelbe SRedjt roar ben Sn«
fpeftoren unb Sffiaffendjefä, foroie bem OberbefeHlä«
Haber eingeräumt, ©a roir aber in beu 25 SaHren
feit ©rfajeinen beä ©efefeeä nur roäHrenb 3 ober 4
SRonaten einen OberbefeHläHaber Hatten, fo fiel bie
lefetere SBeftimmung fo jiemlidj baHin. ©ä blieben
baHer blog bie Snfpeftoren unb SBaffencHefä ber
Äantone.

©iefeä gab einen fo grogen ©pielraum, alä wenn
gar feine SBorfdjläge gemaajt worben wären.

SBeldjen ©influg man ben Sufpectoren einräumte,
ift unä unbefannt, bagegen Hat man in ben legten
SaHren oor ben SBaHIen immer bie SBaffenajefä,
beHufä ber SBorfdjläge, uerfammelt. ©ie SRagregel
roar gut, bodj erfajeint fie ungenügenb, ba jeber
SBaffendjef fid) nur für bie Offijiere feiner SBaffe
intereffiren unb biefe unter Umftänben auf Unfoften
anberer SBaffen begünftigen wirb.

^ SBaä bie SReglemente anbetrifft, fo ift jum ©nt«
rourf berfelben bodj geroig ein ÄriegäratH eine ge«

eignetere SBeHörbe alä ber SBunbeäratH. ©er bop«

pelten Slufgabe genauer SBrüfung ber SReglementä

»or itjrer ©rlaffung unb möglidjfte SBefdjränfung
im SBedjfel berfelben, rourbe etjer eutfprodjen.

©in SReglement ift balb erlaffen, biä eä aber in

gleifdj unb SBlut ber Slrmee übergegangen ift, brauajt
eä S°Hre.

©a ber SBunbeäratH ftdj felbft nidjt mit bem ©ut»

rourf unb ber Sluäarbeitnng oonSReglementenbefaffen

fann, fo beauftragte er bisher bamit einjelne Of«
fijiere, Äommiffionen, ober eä rourben uon iHm naHe«

ftetjenben Offijieren auä eigener Snitiatioe ©ntroürfe
eingereidjt. SKit ber SBrüfung berfelben fönnte fidj
ber SBunbeäratH attaj nidjt befaffen. ©ä rourbe ba«

Her Stuftrag erteilt, eine sprüfitngsfommiffion ju«
fammenjuftetten. ©er, welcHer ben SBorfdjtag gemadjt,
roäHtte bie SIRitglieber auä unb ber ©ntrourf rourbe

angenommen. SBalb roar bie Slrmee um ein neueä

SReglement bereidjert.
§atte ein bem eibg. 3RiIitär«©epartement naHe«

ftetjenber Offijier oiele neue Sbeen unb roeajfelten
biefe oft, fo lieg fidj mit SBeftimmtHelt anneljmen,
bag ein Häufiger SBeifjfel ber SReglemente ftattfinben
roerbe. ©o ift eä in ben legten SaHren gefdjeHen,
faum war ein SReglement erfdjienen, roar fajon ein

anbereä, roeldjeä Slbänberungen enttjielt, im ©rucf.
Oberft Secomte Hat biefe SReglementämadjerei f. $.

in ber Kevue militaire heftig, wiewoHl umfonfl
angegriffen.

Ueber bie ber Höajften SRilitär^Slbmittiftratiobe«
tjörbe unterfteHenben Organe Haben wir nidjtä bei«

jufügen. SBir Haben unfere Slnfidjten barüber
bereitä bei anberer ©elegenHeit geäugert. £>ter

wieberHolen roir, bie firategifaje unb taftifdje ©lie«
berung beä £>eereä mug bie ©runblage bilben- —
£uer bürfte bie Organifation, roeldje in ©eutfdjlanb
eingefütjrt ift, ben rictjtigften SBeg jum SSorgeHen

bejeidjnen.
Sm grieben fottten atte Slufgebote beä SBejirfä

bem ©ioifionä« uub SBrigabe» Äommanbo unterfteüt
fein. Si" galle einer SEruppenauffteüuug Hätte an
bie ©teile ber auämarfdjirenben ©ioifionä« unb
SBrigabe«Äommanboäbaäftettoertreteube(SanbroeHr»)
Äommanbo ju treten.

©er abminiftratioe Slpparat bleibt jurücf, er er«

Hält nur eine anbere ©pit^e.
©a wir eine SRitij=Slrmee Haben, fo muffen wir

ben SBeftanb ber ©täbe erft bei ber SEruppenanf«

ftellung jufammenftetteu.
SBenn möglidj, wirb mau bie ©täbe einige SEage

friujer aufbieten, um bie Organifation ju erleid)«

tem.
©in grogeä §emmnig jroecfmägiger Organifation

finb nod) immer bie Äantone. SRadj ben SBeftim«

mttngen ber neuen SBuubeäoerfaffung befdjränft fidj
ber Sffiirfungsfreiä ber fantonalen SlRilitär«©iref«
toren uugefäHr auf ben eineä grogen SBejirfäcHefä.

©aä ©rgänjungäwefen liegt iHnen ob. ©a aber
bie Äantone feHr ungleiaje ©röge Haben, fo finb
bie SBejirfe ungleid).

©tatt bireft mit ben SBejirfefommanbauten mug
bie ©ioifton ober SBrigabe mit beu SRilitär «©iref«
toren nerfeHren.

©ä ift ba ein SRab eingefefet, roetdtjeä feinen
SRufcen Hat, rootjt aber bie griftiott uermeHrt. Sludj
ber ©eHorfam ber fantonalen SKilitär=SDireftoren
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Was das Wahlrecht anbelangt, so läßt sich dieses

dem Bundesrath, da er kriegsherrliche Funktionen

ausübt, nicht bestreiten. Dagegen sollte das

Vorschlagsrecht, wie in andern Staaten, vom
Kriegsminister, der dem Monarchen auf Grund der

Qualifikationslisten und Berichte seine Vorschläge macht,

von einer andern Behörde ausgehen.

Man sollte das Recht, vorzuschlagen, den

Truppenkommandanten und Waffenchefs überlassen.
Immerhin dürfte es zweckmäßig sein, die eingereichten

Vorschläge durch eine aus mehreren Mitgliedern
bestehende Kommission (wie wir sie beantragt
haben) begutachten zu lassen.

Erfordert nicht der Vortheil des Heeres und die

Billigkeit gegen den Einzelnen in Beziehung auf
Wahl und Beförderungen genau vorzugehen.

Wie soll das Heer gute Anführer erhalten und
wie soll der Eifer angeregt werden, wenn nicht die

militärischen Eigenschaften, die erworbenen Kenntnisse

nnd allfälligen Verdienste für Bevorzugungen
maßgebend sind, sondern Laune, Willkühr,
Nebenrücksichten oder Zufall entscheidet.

Wie soll ein Mann, dcr die Eigenschaften und
Anforderungen der Grade und die Individuen
vielleicht gar nicht kennt, gute Vorschläge machen und
geeignete Wahlen treffen können?

Bisher ist in den Kantonen und im Bund in
Beziehung auf Wahlen und Beförderungen viel, sehr
viel gesündigt worden und dieses hat von jeher
unserem Wehrwesen zum großen Schaden gereicht.

Jährlich abzufassende Qnaliftkationslisten sollten
künftig die Grundlage aller Ernennungen bilden
und so sollte man bestrebt fein, den Eifer zu
erwecken nnd dem Heer gute Anführer zu geben.

Es wäre dieses gewiß ohne allen Vergleich besser

als wie nach Art. 29 bestimmt war, den Kantonen das
Recht einzuräumen, Vorschläge für alle Grade des

Stabes einzureichen. Dasselbe Recht mar den

Inspektoren und Waffenchefs, sowie dem Oberbefehlshaber

eingeräumt. Da wir aber in den 25 Jahren
seit Erscheinen des Gesetzes nur während 3 oder 4

Monaten einen Oberbefehlshaber hatten, so siel die

letztere Bestimmung so ziemlich dahin. Es blieben
daher bloß die Inspektoren und Waffenchefs der
Kantone.

Dieses gab einen so großen Spielraum, als wenn
gar keine Vorschläge gemacht worden wären.

Welchen Einfluß man den Jnspectoren einräumte,
ist uns unbekannt, dagegen hat man in den letzten
Jahren vor den Wahlen immer die Waffenchefs,
behufs der Vorschläge, versammelt. Die Maßregel
war gut, doch erscheint sie ungenügend, da jeder
Waffenchef sich nur für die Ofsiziere seiner Waffe
interessiren und diese unter Umständen auf Unkosten
anderer Waffen begünstigen wird.

-> Was die Reglemente anbetrifft, so ist zum
Entwurf derselben doch gewiß ein Kriegsrath eine

geeignetere Behörde als der Bundesrath. Der
doppelten Aufgabe genaner Prüfung der Reglements
vor ihrer Erlassung und möglichste Beschränkung
im Wechsel derselben, würde eher entsprochen.

Ein Reglement ist bald erlassen, bis es aber in
Fleisch und Blut der Armee übergegangen ist, braucht
es Jahre.

Da der Bnndesrath sich selbst nicht niit dem

Entwurf und der Ausarbeitung von Reglementen befassen

kann, so beauftragte er bisher damit einzelne
Ofsiziere, Kommissionen, oder es wurdeu von ihm
nahestehenden Ofsizieren aus eigener Initiative Entwürfe
eingereicht. Mit der Prüfung derselben konnte sich

der Bundesrath auch nicht befassen. Es wurde daher

Auftrag ertheilt, eine Prüfungskommission
zusammenzustellen. Der, welcher den Vorschlag gemacht,

wählte die Mitglieder aus und der Entwurf wurde

angenommen. Bald war die Armee um ein neues

Reglement bereichert.

Hatte ein dem eidg. Militär-Departement
nahestehender Offizier viele neue Ideen und wechselten
diese oft, so ließ sich mit Bestimmtheit annehmen,
daß ein häufiger Wechsel der Reglemente stattfinden
werde. So ist es in den letzten Jahren geschehen,

kaum war ein Reglement erschienen, war schon ein

anderes, welches Abänderungen enthielt, im Druck.
Oberst Lecomte hat diese Neglementsmacherei s. Z.

in der Revue militaire heftig, wiewohl umsonst

angegriffen.
Ueber die der höchsten Militär-Adminiflrativbe-

hörde unterstehenden Organe haben wir nichts
beizufügen. Wir haben unsere Ansichten darüber
bereits bei anderer Gelegenheit geünßert. Hier
wiederholen wir, die strategische und taktische

Gliederung des Heeres muß die Grundlage bildest. —
Hier dürfte die Organisation, welche in Deutschland

eingeführt ist, den richtigsten Weg zum Vorgehen
bezeichnen.

Im Frieden sollten alle Aufgebote des Bezirks
dem Divisions- und Brigade-Kommando unterstellt
sein. Im Falle einer Truppenaufstellung hätte an
die Stelle der ausmarschirenden Divisions- und
Brigade-Kommandos das stellvertretende(Landwehr-)
Kommando zu treten.

Der administrative Apparat bleibt zurück, er
erhält nur eine andere Spitze.

Da wir eine Miliz-Armee haben, so müssen wir
den Bestand der Stäbe erst bei der Truppenaufstellung

zusammenstellen.
Wenn möglich, wird man die Stäbe einige Tage

früher aufbieten, um die Organisation zu erleichtern.

Ein großes Hemmniß zweckmäßiger Organisation
sind noch immer die Kantone. Nach den

Bestimmungen der neuen Bundesverfassung beschränkt sich

der Wirkungskreis der kantonalen Militär-Direktoren

ungefähr auf den eines großen Bezirkschefs.
Das Ergänzungswesen liegt ihnen ob. Da aber
die Kantone sehr ungleiche Größe haben, so sind
die Bezirke ungleich.

Statt dirckt mit den Bezirkskommandanten mnß
die Division oder Brigade mit den Militär-Direktoren

verkehren.
Es ist da ein Rad eingesetzt, welches keinen

Nutzen hat, wohl aber die Friktion vermehrt. Auch
der Gehorsam der kantonalen Militär-Direktoren
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gegen bie OberbeHörbe ift nidjt fo gefldjert, roie biefeä
bei untergebenen Organen ftetä ber gatt fein fottte.

©ie OberbeHörbe fann gegen fte niajt wie gegen
angeftellte SBejirfsfommaubanten oerfaljren, bte nidjt
geHordjen wollen, ©ie SDciiitär»©ireftorcn, bie biä«

Her einen grogen SBirfnngäfreiä Hatten, werben fiaj
mit ber SBebeutuugslofigfeit, ju ber fie bie ange«
nommene SBunbeäcerfaffung uerurttjeUt Hat, fajroer»
liaj befreunben fönneu.

©ä wäre ju münfdjen, bag bie Äantone auä freiem
Slntrieb balb barauf oerjiajten mödjten, bag ein SBer«

Hältnig aufredjt ertjalten würbe, welajeä iHnen nidjtä
nüfet unb faum eine untergeorbnete politifdje SBe«

beutung Haben fann, ju oielen Äonffiften Stnlag
geben wirb unb bodj ber jwecfmägigen organifajen
©lieberung beä £>eereä fefjr naajtHeilig ift.

(geiticfettng folgt.)

2>a8 @djladjtfelb bon ©raoelotte * @i. sprtbat in
24 Slnfidjten nadj Originat'^etdEjnungen oon

£. Süberä, unb ©arftellung ber auf
bemfelben am 18. Sluguft 1870 ge«
lieferten © ef ectjtcoon 3t.§ettmutH, §aupt«
mann im ©rogen ©eneralftabe. SRit einer
Ueberflajtäfarte beä ©djladjtfelbeä oom ©rogen
©eneralftabe. — ©. SBfeiffer'faje SSitdj« unb
ÄunftHanblung. SBerlin.

Ueber oorfteHenbeä, fdjon feit einiger $eit erfdtjie«

nene unb bem beutfdjen Äaifer bebicirte Sßraajt«
werf liegen eine SReüje ber günftigften SBefpreajun«

gen ber beutfdjen mititärifdjen unb nidjt militari«
fdjen. SBreffe oor. Sffienn gleidj baffelbe junädjft
baju beftimmt ift, ben SRitfämpferu jeuer Heigeu

©djladjt ein mittfommeneä ©vinnerungäblatt ju
fdjaffen, fo Hatten wir eä boaj niajt für überflüffig,
auaj unfere neutralen Sefer auf baffelbe aufmerffam
ju madjen. ©elbft ber 5Ridjt»SSKilitär wirb fidj burdj
bie lebenäoolle SDarftettung beä Jperrn Hauptmann
$ettmutH, auä ben einjelnen ©efedjten jiemlidj leidjt
ein plaftifdjeä SSitD ber ®efammt«©djlaajt fonftrui«
ren fönnen.

Sn SBet binbung mit ben furjen ergänjenben £er«
rainbefajreibungen erteidjtern bie üorjügüdjen £>olj=
fdfjnitte baä militärifdje Sßerftänbnig jener ©efeajte
um ein ©rHebliajeä; roir feHen geroiffermagen bie

SBüHne, auf roelajer bie SEruppen agirten, unmittel«
bar oor unä unb beleben ben tobten ©djauplafc in
ber spHantafie mit ben unübertrefftiaj gefctjttberten
Äampffcenen beä SJJerfafferä. ObrooHl im grögten
©etail unä oorgefüfjrt, liegt bodj auf ber £>anb, bag
fte ber ernften friegä-tjiftorifdjen ©arftettunf; beä

offiziellen ©eneralftabäroerfeä nidjt einen Slugen«
blicj Äonfurreuj maajen wollen ober fotten. ©inb
fie boaj für ben SRidjtmilitär fo gut beftimmt, wie

für ben SRilitär. ©törenb für ben ©djroeijer Sefer

ift in etwaä bie SRUtHeilitng ber oielen, itjn nidjt
intereffirenben SRamen ber gefallenen ober nerroun«
beten Offijiere.

©er „SRücfblicf auf baä ©djladjtfefb" roirb mit
feinen begeifternben SBorten lauten SffiieberHatt in
ber SBruft beä ©djroeijerä ftnben. Sf* eä boct) audj
ber ©ei ft beä SRUijHeereä, ben bie 3 b e e, bie

aufopfernbfte, gltujenbfte SBaterlanbäliebe, beroegt.—

SBir motten bie Stnfdjaffung SBereinen unb ©e«

felTfdtjaften empfeHlen. ©aä Sffierf eignet ftdj jum
Stuflegen im Sefejimmer »orjüglidj. ©ie einjelnen
SBlätter ftnb lofe unb fönnen baHer uon SBielen ju«
gleidj befeHen roerben. SBeim SBetradjten beä einen
ober anbern ©efedjtäfelbeS bietet fidj bann nielfadje
©elegenljeit ju tetjrreidtjer UnterHaltung.

©ä ift faft unnötHig ^insusufügen, bag audj
bie S8erlag§Hanbtting ©orge getragen Hat, bem

Sffierfe eine beä SnHaftä würbige äugere Sluäftattung

ju oerleiHen, weldje bem Sefejimmer jur ^ierbe ge«

reiben wirb.
Sm Hofften ©rabe intereffant würbe eä für greunb,

geinb unb SReutrale fein, wenn franjöfifdjer ©eitä
in äHnliajer gorm unb SBeife eine ©arftettung ber

©djladjt ber S>ettmutH'fcHen entgegen geftettt würbe.
©ie franjöfifdje Slrmee bat an bem audj für fie

glorretdjen Sage uiele ©injeln §elbenfämpfe ju
oerjeidjnen, wie roir non ftettmuu) erfaHren. S.

$te ^euerbtSjipIm oon Äarl SRitter d. £>offinann,

fönigl. SBatjerifdjer Hauptmann. SBien, Äom«

miffionäocrlag non SR. o. SBalbHeim. 8°. 27
©eiten.

Oljne aSergleictj Ietjrreidtjer unb intereffanter alä
bie frütjer errcätjnte ©ajrift ift bie oorliegeube,

welker wir, ber Sffildjtigfeit beä ©egenftanbeä Hai«

ber, befte SBerbreitung in unferer Slrmee wünfdjen.
©er £err SBerfaffer ift ber Slnfiajt, Urfacbe beä ju
rafajenSRunitionäoerbraudjeä fei: 1. Uumotioirteä
geuer auf groge ©iftanjen. 2. geuer in ber S3e«

wegung. 3. ©elbftftänbtgeä ©injelnfeuer in ber

Sßofition unb 4. ©djnettfeuer. ©er £>err SBerfaffer

oerwirft baä gernfeuer ber Snfanterie burdjauä
nidjt, bodj will er eä ridjtig angewenbet roiffen.

(gibßeuoffenfdjaft.
Sias fdjtueijerifrjje üWtlttSrbeparteinent an bte

SMUttarbctjörben ber Äantone.
(SBom 8. 3utl 1874.)

Sffiit übetmadjen Sfljnen ^Icmlt einige ©rcmplarc bet Otbon»

nanj bc« @anität«tnatcrlat« bei ben SEruppcnforp« ber fctjwclj.

?lrmee (SBitntc«ratb«bc|d)tufj »om 1. Sttprll 1874) unb tbclten

Sbnen mft, ba? in golge SBefdjtufj ber SBunbeSoerfammtung unb

bejügtld)« Srebltcrthellung »om 26. Sunt bte in ber neuen

Drbonnanj »orgefetjene Umänbetung oe« Gotp«fanftät«matetfal«

gröjjtenttyelt« auf einheitlichem SBege unb auf Äojlcn ber @fb»

genoffenfehaft burdjgeführt w«bcn fod.

SBchuf« SluSfübrung tiefe« SBefdjluffc« erfudjen wfr ®fe

fämmtlidje ber Umänberung ju unterwetfenben gelbapotbefen»

fiflcn unb SBctbanbflilcn bet 3nfant«iebatattfenc be« 9lu«jugc«
unb bei SRefetoe, foroie ble baju gctjöicnten gclbapotbcfcn»

Sotnlft« jut Söetfenbung beteit ju halten.

Schuf« treffen finb folgenbe Sßotfetjiungen ju treffen;
1. SBei ben gelbapotfjclen für 3nfanter(e»S8a<

t alltone:
ft 2ttt« bem gad) bc« ©edel« ftnb ble ©djteibmatctlallen unb

bfe gotmulate ju entfernen;

b. bie SSüdjfen unb ©tanbgefäjfe bet beiben (Slnfäfce (tnb ju
leeten, bie SBüdjfen tagegen unb bie ©tanbgcfäffe felbfl,

fowie bie fämmtlidjcn teglemcntatifdj fn bfe ©infame gc»

tjötenben pharmajeutlfdjen Oeräthe, (Sffiagen, (gewichte,

SJtelbfchalcn, SWcffer sc. unb ba« gefleppte Äiffen barüber)

jlnb ju betaffen unb ift ein bejügtfdje« 3nbalt«»«je(djntf!
befjulegen;

c. bie untere Slbtbeilung ift »ollftänblg ju leeren.
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gegen die Oberbehörde ist nicht so gesichert, wie dieses

bei untergebenen Organen stets der Fall sein sollte.
Die Oberbehörde kann gegen sie nicht wie gegen

angestellte Bezirkskommandanten verfahren, die nicht
gehorchen wollen. Die Militär-Direktoren, die bisher

einen großen Wirkungskreis hatten, werden stch

mit der Bedeutungslosigkeit, zu der sie die
angenommene Bundesverfassung verurtheilt hat, schwerlich

befreunden können.

Es wäre zu wünschen, daß die Kantone ans freiem
Antrieb bald darauf verzichten möchten, daß ein
Verhältniß aufrecht erhalten würde, welches ihnen nichts
nützt und kaum eine untergeordnete politische
Bedeutung haben kann, zu vielen Konflikten Anlaß
geben wird und doch der zweckmäßigen organischen
Gliederung des Heeres sehr nachtheilig ist.

(Fortsetzung folgt^)

Das Schlachtfeld von Gravelotte - St. Privat in
24 Ansichten nach Original-Zeichnungen von
H. Lüders, und Darstellung der auf
demselben am 18. August 1870 ge-
liefertenGefechtevon A.Hellmuth, Hauptmann

im Großen Generalstabe. Mit einer
Übersichtskarte des Schlachtfeldes vom Großen
Generalstabe. — C. Pfeiffersche Buch- und
Kunsthandlung. Berlin.

Ueber vorstehendes, schon seit einiger Zeit erschienene

und dem deutschen Kaiser dedicirte Prachtwerk

liegen eine Reihe der günstigsten Besprechungen

der deutscheu militärischen und nicht militärischen,

Presse vor. Wenn gleich dasselbe zunächst
dazn bestimmt ist, den Mitkämpfern jener heißen
Schlacht ein willkommenes Erinnerungsblatt zu
schaffen, so halten wir es doch nicht für überflüssig,
auch unsere neutralen Leser anf dasselbe aufmerksam
zumachen. Selbst der Nicht-Militär wird sich durch
die lebensvolle Darstellung des Herrn Hauptmann
Hellmuth, aus den einzelnen Gefechten ziemlich leicht
ein plastisches Bild der Gesammt-Schlacht konstruiren

können.

Jn Verbindnng mit den kurzcn ergänzenden
Terrainbeschreibungen erleichtern die vorzüglichen
Holzschnitte das militärische Verständniß jener Gefechte

um ein Erhebliches; wir sehen gemissermaßen die

Bühne, auf welcher die Truppen agirten, unmittelbar

vor uns und beleben den todten Schauplatz in
der Phantasie mit den unübertrefflich geschilderten

Kampfscenen des Versassers. Obwohl im größten
Detail uns vorgeführt, liegt doch auf der Hand, daß
sie der ernsten kriegs-historischen Darstellung des

offiziellen Generalstabswerkes nicht einen Augenblick

Konkurrenz machen wollen oder sollen. Sind
sie doch für den Nichtmilitär so gut bestimmt, wie

für den Militär. Störend für den Schweizer Leser

ist in etwas die Mittheilung der vielen, ihn nicht
interessirenden Namen der gefallenen oder verrvnn-
deten Offiziere.

Der „Rückblick auf das Schlachtfeld" wird mit
seinen begeisternden Worten lauten Wiederhall in
der Brust des Schweizers finden. Ist es doch auch

der G ei st des Milizheeres, den die Ide e, die

aufopferndste, glühendste Vaterlandsliebe, bewegt.—

Wir möchten die Anschaffung Vereinen und

Gesellschaften empfehlen. Das Werk eignet sich zum
Auflegen im Lesezimmer vorzüglich. Die einzelnen
Blätter sind lose und können daher von Vielen
zugleich besehen werden. Beim Betrachten des einen
oder andern Gefechtsfeldes bietet sich dann vielfache

Gelegenheit zu lehrreicher Unterhaltung.
Es ist fast unnöthig hinzuznfügen, daß auch

die Berlagshandlung Sorge getragen hat, dem

Werke eine des Inhalts würdige äußere Ausstattung
zu verleihen, welche dem Lesezimmer znr Zierde
gereichen wird.

Im höchsten Grade interessant würde es für Freund,
Feind und Neutrale sein, wenn französischer Seits
in ähnlicher Form und Weise eine Darstellung der

Schlacht der Hellmuth'schen entgegen gestellt würde.
Die französische Armee hat an dem auch für sie

glorreichen Tage viele Einzeln - Heldenkämpfe zu

verzeichnen, wie mir von Hellmuth erfahren. 8.

Die Feuerdisziplin von Karl Ritter v. Hoffmann,
königl. Bayerischer Hauptmann. Wien,
Kommissionsverlag von R. v. Waldheim. 8«. 27
Seiten.

Ohne Vergleich lehrreicher und interessanter als
die früher erwähnte Schrift ist die vorliegende,
welcher wir, der Wichtigkeit des Gegenstandes halber,

beste Verbreitung in unserer Armee wünschen.

Der Herr Verfasser ist der Ansicht, Ursache des zn

raschen Munitionsverbrauches sei: 1. Unmotivivtes

Fener auf große Distanzen. 2. Feuer in der

Bewegung. 3. Selbstständiges Einzelnfener in der

Position nnd 4. Schnellfeuer. Der Hcrr Verfasser

verwirft das Fernfeuer der Infanterie durchaus

nicht, doch will er es richtig angewendet wissen.

Eidgenossenschaft.
Das schweizerische Militärdepartement an die

Militärbehörden der Kantone.
(Vom 8. Juli 1874.)

Wtr übcrmachen Ihnen hicmlt einige Eremplare der Ordonnanz

de« SanitätSmatcrtalS bei den TruppcnkorpS dcr schweiz,

Armee (BnndcsralhSbcfchluß »om 1. Aprll 1374) und theilen

Ihnen mit, daß in Folge Beschluß der BundcSsersammlung und

bezüglicher Crcditcrtheilung vom 26. Juni die in der neuen

Ordonnanz vorgesehene Umänderung oeS CorpSsanitZtSmaterialS

größtentheils auf einheitlichem Wcge und auf Kostcn der

Eidgenossenschaft durchgeführt werdcn soll.

Bchuf« Ausführung dicse« Beschlusse« crsuchcn wir Sie

sämmtliche der Umänderung zu unterwerfenden Feldapotheken-

kistcn und Bcrbandkisten der Jnfanteriebataillone de« AuSzuqc»

und dcr Reserve, sowie die dazu gehörenden Feldapotheken-

Tornister zur Versendung bereit zu haltcn.

Behufs dessen sind folgende Vorkehrungen zu treffen:
1, Bei den Feldapotheken für Infanterie-Bataillone:

à Au« dem Fach des Deckels sind die Schreibmaterialien und

die Formulare zu entferncn;

b. die Büchsen und Standgcfässe dcr beiden Einsätze sind zu

leeren, die Büchsen dagegen und die StandgefZsse selbst,

sowie die sämmtlichen rcglementarisch in dte Einsätze

gehörenden pharmazeutischen Geräthe, (Wagen, Gewichte,

Reibschalcn, Messer zc. und das gesteppte Kissen darüber)

sind zu belassen und ist ein bezügliche« Jnhaltsverzeichniß

beizulegen z

«. die unter« Abtheilung ift »ollständig zu leeren.
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